
Umweltbericht 

zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 



  

 

Umweltbericht 

zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes  

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

 

 

 

 

 

Auftraggeber: 
Wilhelm Albers 
Frielinghausen 1 
59872 Meschede 

 

 
Verfasser: 
Bertram Mestermann 
Büro für Landschaftsplanung 
Brackhüttenweg 1 
59581 Warstein-Hirschberg 
 
 
Bearbeiter: 
Nadine Faßbeck 
M. Eng. Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung 
 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
 
Proj.-Nr. 2352 
 
 

Warstein-Hirschberg, Februar 2023 



Umweltbericht zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Verzeichnisse 

I 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................... I 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. II 

Tabellenverzeichnis ...................................................................................................... II 

1.0 Einleitung .......................................................................................................... 1 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes ........... 2 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes und der Art der Berücksichtigung dieser Ziele ......... 2 

1.2.1 Fachgesetze ................................................................................................. 2 

1.2.2 Fachpläne ..................................................................................................... 3 

2.0 Grundstruktur des Untersuchungsraumes ......................................................... 5 

2.1 Untersuchungsgebiet ......................................................................................... 5 

2.2 Geografische und politische Lage ...................................................................... 7 

2.3 Naturschutzfachliche Planung ........................................................................... 7 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete .................................................................................... 7 

2.3.2 Weitere Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche ..................................... 7 

3.0 Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung ............................................................................... 12 

3.1 Untersuchungsinhalte ...................................................................................... 12 

3.2 Mögliche erhebliche Auswirkungen der Planung ............................................. 12 

3.3 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt .. 13 

3.3.1 Immissionen................................................................................................ 13 

3.3.2 Erholung ..................................................................................................... 13 

3.4 Schutzgut Tiere ............................................................................................... 14 

3.5 Schutzgut Pflanzen.......................................................................................... 15 

3.6 Biologische Vielfalt .......................................................................................... 16 

3.7 Schutzgut Fläche ............................................................................................. 17 

3.8 Schutzgut Boden ............................................................................................. 17 

3.9 Schutzgut Wasser ........................................................................................... 20 

3.9.1 Teilschutzgut Grundwasser ......................................................................... 20 

3.9.2 Teilschutzgut Oberflächengewässer ........................................................... 20 

3.10 Schutzgut Klima und Luft ................................................................................. 21 

3.11 Schutzgut Landschaft ...................................................................................... 22 

3.12 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ....................................................... 23 

3.13 Wechselwirkungen .......................................................................................... 24 

3.14 Art und Menge der erzeugten Abfälle .............................................................. 26 

3.15 Zusammenfassende Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung ............................................................................... 26 

4.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

 ........................................................................................................................ 27 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteiliger 

Umweltauswirkungen ...................................................................................... 27 

4.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern ...................................................................................................... 27 



Umweltbericht zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Verzeichnisse 

II 

5.0 Anderweitige Planungsmöglichkeiten .............................................................. 28 

6.0 Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens ........................................... 29 

6.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen ........................................... 29 

6.2 Eingesetzte Techniken und Stoffe ................................................................... 29 

6.3 Kumulierung benachbarter Plangebiete ........................................................... 29 

7.0 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung der Angaben ..................................................................... 30 

8.0 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) .................................... 31 

9.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung .................................................... 32 

Quellenverzeichnis ..................................................................................................... 35 

 

Anlage 1  Relevante Ziele des Umweltschutzes in den Fachgesetzen und ihre  

Berücksichtigung 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1 Lage des Plangebietes .................................................................................... 1 

Abb. 2 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan. .............................. 2 

Abb. 3 Darstellung der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes. .......................... 2 

Abb. 4 Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplanes Meschede für  

das Plangebiet ................................................................................................ 4 

Abb. 5 Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes Meschede für  

das Plangebiet ................................................................................................ 4 

Abb. 6 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes .............................................. 5 

Abb. 7 Landesstraße mit Rad- und Gehweg in Brückenlage. ..................................... 6 

Abb. 8 Bach im Plangebiet. ........................................................................................ 6 

Abb. 9 Gebäude im Plangebiet. .................................................................................. 6 

Abb. 10 Eichengruppe an der Kapelle. ......................................................................... 6 

Abb. 11 Garten mit Spielbereich. .................................................................................. 6 

Abb. 12 Grünland im nordöstlichen Plangebietsbereich. .............................................. 6 

Abb. 13 Lage der Landschaftsschutzgebiete ................................................................ 8 

Abb. 14 Lage der Biotopkatasterflächen ....................................................................... 9 

Abb. 15 Lage der gesetzlich geschützten Biotope ...................................................... 10 

Abb. 16 Lage der Biotopverbundflächen ..................................................................... 11 

Abb. 17 Bestandssituation im Plangebiet der 104. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ............... 16 

Abb. 18 Verteilung der Bodentypen im Bereich des Plangebietes .............................. 18 

Abb. 19 Blick von der Brücke der Landesstraße 740 auf Gut Frielinghausen und die 

umgebende Landschaft. ................................................................................ 22 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1 Übersicht über die Bodentypen im Bereich des Plangebietes........................ 18 

Tab. 2 Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. ................ 24 

 

 



Umweltbericht zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Einleitung 

1 

1.0 Einleitung 

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 

den Aufstellungsbeschluss zur 104. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Ortsteil Frielinghausen gefasst.  

Zielsetzung der 104. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Weiterentwicklung 

der Hofstelle Frielinghausen für die Nutzung „Ferien auf dem Bauernhof“. Planinhalt ist 

die Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Ferien auf dem Bau-

ernhof“ sowie der Hauptverkehrsstraße L 740. 

Der Bereich der 104. Flächennutzungsplanänderung ist in der nachfolgenden Abbil-

dung dargestellt.  

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist somit im Zuge der Bauleitplanung eine Um-

weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe 

der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens 

darzustellen.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die Änderung des Flächennutzungsplanes wer-

den in dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umwelt-

bericht bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist bei der 

Abwägung dementsprechend zu berücksichtigen. Parallel wird ein Artenschutzrechtli-

cher Fachbeitrag (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023) erstellt. 

Höringhausen 

L 740 

Bonacker 

Frielinghausen 
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1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 

Bauleitplanes 

Der Hofstelle „Frielinghausen“ soll gemäß § 5(2) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1(2) Nr. 12 

BauNVO als „Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 'Ferien auf dem Bauernhof'“ 

dargestellt werden. Damit entspricht die beabsichtigte Errichtung weiterer Ferienwoh-

nungen den Darstellungen des Flächennutzungsplanes und ist auf Grundlage des 

§ 35(2) BauGB als „sonstiges Vorhaben“ genehmigungsfähig. 

Der in der Örtlichkeit nach Verlegung und Neubau der Trasse bestehende Verlauf der 

Landstraße 740 wird in den Flächennutzungsplan übernommen. Innerhalb des Ände-

rungsbereiches wird die Landesstraße gemäß § 5(2) Nr. 3 BauGB als „Hauptverkehrs-

straße“ dargestellt. Außerhalb des Änderungsbereiches wird der neue Trassenverlauf 

als Hinweis in die Zeichnung aufgenommen (VIELHABER 2022A). 

 

 

Abb. 2 Auszug aus dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan. Quelle: VIELHABER 

2022B 

Abb. 3 Darstellung der 104. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Quelle: VIEL-

HABER 2022B 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes und der Art der 

Berücksichtigung dieser Ziele 

1.2.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter und Ziele allgemeine Grundsätze 

formuliert, die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung 

finden müssen. Weil die Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ihrer Ziele 

ausgesprochen umfangreich ist, wird diese tabellarisch in Anlage 1 aufgeführt. 
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1.2.2 Fachpläne 

Regionalplan 

Im rechtskräftigen Regionalplan Arnsberg für den Teilabschnitt Kreis Soest und Hoch-

sauerlandkreis ist der Änderungsbereich als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ 

dargestellt. Die umgebenden überwiegend bewaldeten Hanglagen werden als „Wald-

bereiche“ ausgewiesen. Überlagert wird der gesamte Bereich durch die Festlegung 

„Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ (VIELHABER 2022A). 

Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Meschede stellt den Bereich der Hof-

stelle Frielinghausen und damit den Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanän-

derung als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Lediglich eine kleine Teilfläche nördlich 

der Hofzufahrt wird im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Forstwirtschaft“ darge-

stellt. Dabei handelt es sich tatsächlich jedoch um eine mit wenigen Einzelbäumen be-

standene Grünlandfläche. Diese ist seit dem Neubau der Landstraße von den umge-

benden Waldflächen getrennt (VIELHABER 2022A). 

Bebauungsplan 

Für den Änderungsbereich existiert kein Bebauungsplan. 

Gut Frielinghausen liegt planungsrechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB (VIELHA-

BER 2022A). 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt innerhalb des seit 2020 rechtskräftigen Landschaftsplanes 

Meschede. Für Teilbereiche wird Landschaftsschutzgebiet 2.3.3.28 Typ C „Wiesentäler 

und bedeutsames Extensivgrünland“ festgesetzt.  

Die Entwicklungskarte stellt für das Plangebiet das Ziel 1.6 „Extensivierung der land-

wirtschaftlichen Bodennutzung“ dar (HOCHSAUERLANDKREIS 2020). 
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Abb. 4 Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplanes Meschede für das Plangebiet 
(rote Strichlinie). Quelle: HOCHSAUERLANDKREIS 2020  

 

Abb. 5 Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes Meschede für das Plangebiet 
(rote Strichlinie). Quelle: HOCHSAUERLANDKREIS 2020  
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2.0 Grundstruktur des Untersuchungsraumes 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet der 104. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sowie die nähere Umgebung, 

sofern diese für die Umweltprüfung relevant ist. 

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage östlich und westlich der 

Landesstraße L 740 in der Tallage der „Kleinen Henne“, die unmittelbar westlich des 

Plangebietes verläuft. Neben landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich der Tal-

lage schließen sich an den Hängen um die Ortslage von Frielinghausen insbesondere 

forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen an.  

 

Abb. 6 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 17.06.2021 und der Ortsbegehung.  
 
1 = Gebäude    4 = Gehölze, Wald 
2 = (Teil-)versiegelte Flächen  5 = Fließgewässer 
3 = Gärten    6 = Grünland 

Das Plangebiet umfasst neben der Landesstraße 740 mit Rad- und Gehweg in Brü-

ckenlage im Wesentlichen die Hofstelle Frielinghausen mit Wohnhaus und mehreren 

Nebengebäuden sowie Straßen und Hofflächen und umgebenden Gärten. Zudem zäh-

len auch Teilbereiche von Grünland sowie Gehölzbestand zum Plangebiet. Insbeson-

dere im Bereich der Kapelle befinden sich mächtige Stiel-Eichen mit starkem Baumholz 

sowie eine Blutbuche.  

1 

1 

2 

4 

1 

4 

1 
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Zudem finden sich verschiedene heimische Laubgehölze und Obstbäume im Plange-

biet. Durch das Plangebiet verläuft außerdem ein Bach von Nordosten nach Südwes-

ten zur „Kleinen Henne“.  

  

Abb. 7 Landesstraße mit Rad- und Gehweg 
in Brückenlage.    

Abb. 8 Bach im Plangebiet.  

  

Abb. 9 Gebäude im Plangebiet.  Abb. 10 Eichengruppe an der Kapelle.  

  

Abb. 11 Garten mit Spielbereich. Abb. 12 Grünland im nordöstlichen Plange-
bietsbereich.  
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2.2 Geografische und politische Lage 

Das Plangebiet umfasst das Gut Frielinghausen, Kreis- und Hochschulstadt Meschede, 

Hochsauerlandkreis, Regierungsbezirk Arnsberg und zählt geografisch zum Rothaar-

gebirge. 

2.3 Naturschutzfachliche Planung 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 

die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023A) herangezogen. 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 

Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-

Gebiete bezeichnet. 

Im Bereich des Plangebietes und in der Umgebung bis 500 m befinden sich keine Na-

tura 2000-Gebiete (LANUV 2023A).  

2.3.2 Weitere Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-

gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Bioto-

pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenar-

ten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 

oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Im Bereich des Plangebietes und in der Umgebung bis 500 m befinden sich keine Na-

turschutzgebiete (LANUV 2023A).  
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Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 

Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 

Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 

Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 

meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 

Gebiets verändern.  

Das Plangebiet unterliegt in Teilbereichen dem Landschaftsschutz. Im Plangebiet und 

der Umgebung sind die nachfolgend aufgeführten Landschaftsschutzgebiete ausgewie-

sen.  

• LSG-4515-0005 = LSG Meschede 

• LSG 4716-0019 = Wiesentäler und bedeutsames Extensivgrünland (LANUV 

2023A).  

 

Abb. 13 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
LSG-4515-0005 = LSG Meschede 
LSG 4716-0019 = Wiesentäler und bedeutsames Extensivgrünland  
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Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  

Das Plangebiet liegt randlich innerhalb einer Biotopkatasterfläche. Im Plangebiet und in 

der näheren Umgebung finden sich die nachfolgend aufgeführten Biotopkatasterflä-

chen:  

• BK-4716-0162 = Buchenwald östlich Meschede-Frielinghausen  

• BK-4716-0163 = Kleine Henne unterhalb der Kreisdeponie 

• BK-4716-0164 = Felsen südöstlich von Meschede-Frielinghausen 

• BK-4716-0165 = Dornheimer Bach um Meschede-Bonacker (LANUV 2023A).  

 

Abb. 14 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
BK-4716-0162 = Buchenwald östlich Meschede-Frielinghausen  
BK-4716-0163 = Kleine Henne unterhalb der Kreisdeponie 
BK-4716-0164 = Felsen südöstlich von Meschede-Frielinghausen 
BK-4716-0165 = Dornheimer Bach um Meschede-Bonacker 
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Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten.  

Im Bereich des Plangebietes befinden sich randlich gesetzlich geschützte Biotope. Im 

Plangebiet und in der näheren Umgebung liegen die nachfolgend aufgeführten Bio-

tope:  

• BT-4716-355-9 = Fließgewässer    

• BT-4716-377-9 = Felsen 

• BT-4716-388-9 = Quelle 

• BT-4716-400-9 = Fließgewässer 

• BT-4716-0327-2005 = Fließgewässer (LANUV 2023A).  

 

Abb. 15 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Flächen) zum Plangebiet (rote 
Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A. 
 
BT-4716-355-9 = Fließgewässer    
BT-4716-377-9 = Felsen 
BT-4716-388-9 = Quelle 
BT-4716-400-9 = Fließgewässer 
BT-4716-0327-2005 = Fließgewässer 
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  

Das Plangebiet liegt randlich innerhalb einer Biotopverbundfläche. Im Plangebiet und in 

der näheren Umgebung findet sich die nachfolgend aufgeführten Biotopverbundfläche:  

• VB-A-4615-015 = Bach- und Talsystem von Henne und Kleiner Henne südlich 

Meschede (LANUV 2023A).  

 

Abb. 16 Lage der Biotopverbundflächen (blaue Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
VB-A-4615-015 = Bach- und Talsystem von Henne und Kleiner Henne südlich Meschede 
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3.0 Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des 

Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

3.1 Untersuchungsinhalte 

Im Rahmen einer Bestandsermittlung wird im Folgenden die bestehende Umweltsitua-

tion im Untersuchungsgebiet ermittelt und bewertet. Dazu wurden die vorliegenden In-

formationen aus Datenbanken und aus der Literatur ausgewertet. Zudem wurde eine 

Ortsbegehung durchgeführt. Im Zuge dieser Ortsbegehung ist eine Biotoptypenkartie-

rung angefertigt worden. 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprü-

fung die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen unterei-

nander zu prüfen:  

• Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Tiere 

• Pflanzen 

• Fläche 

• Boden 

• Wasser 

• Klima und Luft 

• Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

• Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die mit den geplanten Maßnahmen verbundenen unver-

meidbaren Beeinträchtigungen der Schutzgüter bereits auf Ebene des Flächennut-

zungsplanes aufzuzeigen. 

Die artenschutzrechtlichen Aspekte des Vorhabens werden im Rahmen eines Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrages (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023) betrach-

tet. 

3.2 Mögliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

Wie bereits in Kapitel 1.0 erläutert, geht mit der 104. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede eine Änderung der Darstellung von 

„Fläche für die Landwirtschaft“ bzw. „Fläche für die Forstwirtschaft“ in ein „Sonderge-

biet mit der Zweckbestimmung ‚Ferien auf dem Bauernhof“ einher.  

Wirkungen für den Änderungsbereich ergeben sich durch die zukünftige Ergänzung 

des Ferienwohnens, die jedoch voraussichtlich nicht zu wesentlichen optischen oder 

akustischen Beeinträchtigungen führen wird. Die vorhandenen Gehölzbestände und 

auch die Grünlandflächen werden voraussichtlich überwiegend erhalten bleiben. Ge-

bäudeabbrüche sind nicht vorgesehen, es werden lediglich Umbauten oder kleinere Er-

gänzungsbauten vorgenommen. Konkrete Maßnahmen sind in gesonderten Bauge-

nehmigungsverfahren nach § 35(2) BauGB durchzuführen. 
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Ziel der Umweltprüfung und damit auch des Umweltberichtes zur Änderung des Flä-

chennutzungsplanes ist die Klärung der Frage, ob auf dieser Planebene erhebliche Be-

troffenheiten der Umweltschutzgüter zu erkennen sind, die in den folgenden Zulas-

sungsebenen nicht durch Maßnahmen vermieden oder vermindert bzw. ausgeglichen 

werden können. 

3.3 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt 

3.3.1 Immissionen 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

In den Übersichtskarten der amtlichen Umgebungslärmkartierung des Ministeriums für 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfa-

len (MULNV 2023B) sind für das Plangebiet keine Darstellungen getroffen. Durch die 

durch das Plangebiet führende L 740 sowie die derzeitigen Nutzungen im Plangebiet 

sind Vorbelastungen durch Lärm und auch Schadstoffe zu verzeichnen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede werden nicht prognostiziert, da durch die zu-

künftige Darstellung Sondergebiet mit der „Zweckbestimmung ‚Ferien auf dem Bauern-

hof‘“ keine wesentliche Zunahme von Schall- und Schadstoffemissionen zu erwarten 

ist.  

Sollten im Außenbereich lärmintensive Nutzungen geplant sein, ist im Rahmen eines 

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens eine schalltechnische Untersuchung 

durchzuführen.     

3.3.2 Erholung 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Erholungseignung wird durch die Qualität des Landschaftsbildes bestimmt, die Er-

holungsnutzung ist abhängig von der Zugänglichkeit und Begehbarkeit des Land-

schaftsraumes.  

Dem Plangebiet kommt bereits aktuell durch die vorhandenen Ferienwohnungen eine 

hohe Bedeutung im Hinblick auf die Erholungsfunktion zu.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede werden nicht prognostiziert, da durch die zu-

künftige Darstellung des Sondergebietes eine Verbesserung der Erholungsfunktion für 

das Plangebiet entstehen wird.   
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Auch bei einer möglichen baulichen Erweiterung wird durch die Schaffung von neuen 

Einrichtungen für die Beherbergung und das Ferienwohnen die Erholungseignung er-

höht.   

3.4 Schutzgut Tiere 

Die artenschutzrechtlichen Aspekte wurden im Rahmen eines Artschutzrechtlichem 

Fachbeitrages (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023) betrachtet. Im Folgenden 

werden die wesentlichen Aspekte zusammenfassend dargestellt. 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

„Im Zusammenhang mit der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede werden folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittel-

bar beansprucht: 

• Laubwälder mittlerer Standorte 

• Fließgewässer 

• Nadelwälder 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 

• Gärten 

• Magerwiesen und -weiden 

• Gebäude  

• Fettwiesen/-weiden 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Quadranten 1 des Messtischblattes 4716 „Böde-

feld“. Für diesen Quadranten wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Un-

tersuchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Le-

bensraumtypen durchgeführt. Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebens-

räume werden insgesamt 27 Arten als planungsrelevant genannt (eine Säugetierart 

und 26 Vogelarten). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt. 

Im Rahmen der Ortsbegehung am 10. Januar 2023 erfolgte eine Plausibilitätskontrolle. 

Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste im Plangebiet bzw. im Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vor-

kommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten 

Vorhaben betroffen sein könnten.  

Die Gebäude bestehen häufig aus Bruchstein und weisen teilweise auch Holzverklei-

dungen auf. Teilweise wurden in den Bruchsteinwänden kleinere Spalten oder Höhlun-

gen gesichtet. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich in diesen Spalten/Höhlun-

gen und hinter den Holzverkleidungen oder auch im Übergang zu Dachbereichen po-

tenzielle Quartiere, insbesondere für Fledermäuse, befinden.  

In den Gehölzen wurden keine auffälligen Höhlungen, Stammrisse oder abstehende 

Rinde kartiert, so dass eine Eignung als Sommerquartier für Fledermäuse sowie als 

Brutstätte für Vögel nicht angenommen wird. In den Eichen an der Kapelle wurde  



Umweltbericht zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

15 

allerdings ein Nest kartiert. Zudem wurden in einigen Gehölzen Nistkästen aufgehängt. 

Die Gehölze können somit eine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie als 

nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate und Ruhestätten und Versteckplätze überneh-

men.  

Hinweise auf das Vorkommen von planungsrelevanten Arten im Plangebiet ergaben 

sich bei der Ortsbegehung nicht. Vom Eigentümer wurde allerdings das Vorkommen 

von Schwalben bestätigt“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023). 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

„Durch die mit der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hoch-

schulstadt Meschede vorbereitete Nutzung als Sondergebiet mit der „Zweckbestim-

mung ‘Ferien auf dem Bauernhof‘“ werden keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen 

auf die genannten planungsrelevanten Arten erwartet.  

Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II ist demnach nicht 

durchzuführen“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023).  

3.5 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hoch-

schulstadt Meschede sowie die angrenzenden Bereiche wurden am 10 Januar 2023 

bei bedeckter Wetterlage und Temperaturen um 3 °C begangen und deren Biotoptypen 

erfasst.  

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören. 

Das Plangebiet umfasst neben der Landesstraße 740 mit Rad- und Gehweg in Brü-

ckenlage im Wesentlichen die Hofstelle Frielinghausen mit Wohnhaus und mehreren 

Nebengebäuden sowie Straßen und Hofflächen und umgebenden Gärten. Zudem zäh-

len auch Teilbereiche von Grünland sowie Gehölzbestand zum Plangebiet. Insbeson-

dere im Bereich der Kapelle befinden sich mächtige Stiel-Eichen mit starkem Baumholz 

sowie eine Blutbuche. Zudem finden sich verschiedene heimische Laubgehölze und 

Obstbäume im Plangebiet. Durch das Plangebiet verläuft außerdem ein Bach von 

Nordosten nach Südwesten zur „Kleinen Henne“.  
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Abb. 17 Bestandssituation im Plangebiet der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede (rote Strichlinie) und der näheren Umgebung 
(blaue Strichlinie) auf Grundlage des Luftbildes vom 17.06.2021 und der Ortsbegehung.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen werden durch die 104. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht prog-

nostiziert, da die Darstellung eines Sondergebietes mit der „Zweckbestimmung ‚Ferien 

auf dem Bauernhof‘“ erfolgen wird, die Flächen aber auch aktuell nur eingeschränkt für 

die Land- oder Forstwirtschaft genutzt werden.     

Für Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen von 

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren nach § 35(2) sind entsprechende Kom-

pensationsmaßnahmen umzusetzen.  

3.6 Biologische Vielfalt  

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Der Begriff der biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die 

Gesamtheit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu 

den Ökosystemen.  

Das Plangebiet der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hoch-

schulstadt Meschede ist vornehmlich gekennzeichnet durch die bestehenden Gebäude 
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und Nebenanlagen. Eine biologische Vielfalt kann den Gehölzbeständen und den 

Grünlandflächen sowie dem Fließgewässer zugesprochen werden.  

Im Plangebiet ist die biologische Vielfalt insgesamt als mittel zu bezeichnen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 104. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht zu erwarten. Auch der eventuelle klein-

flächige Entfall von Gehölzen bzw. Grünland in nachgelagerten Baugenehmigungsver-

fahren wird voraussichtlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen.   

3.7 Schutzgut Fläche 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens vor dem 

Hintergrund des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden betrach-

tet. Mit dem Instrument der Bauleitplanung soll dafür gesorgt werden, dass die Boden-

versiegelung auf das für das Vorhaben notwendige Maß begrenzt wird. Hierbei werden 

die Gesichtspunkte Nutzungsumwandlung, Zerschneidung und Versiegelung berück-

sichtigt. 

Der Geltungsbereich der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede hat eine Flächengröße von ca. 1,6 ha, die das Gut Frielin-

ghausen mit Gebäuden und Nebenanlagen sowie auch grünlandwirtschaftlich genutzte 

Flächen umfasst.  

Eine forstliche Flächennutzung erfolgt im Plangebiet nicht, Teilbereiche unterliegen je-

doch einer landwirtschaftlichen Nutzung.  

Dem Schutzgut Fläche kommt im Plangebiet nur eine geringe Bedeutung zu. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche werden durch die 104. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht prog-

nostiziert. Die landwirtschaftliche Nutzung wird im Plangebiet weiterhin erfolgen, da die 

ergänzende touristische Nutzung aufgrund ihrer inhaltlichen Zielsetzung „Ferien auf 

dem Bauernhof“ an die Landwirtschaft gebunden ist.  

3.8 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Im Bereich des Plangebietes stehen gemäß Bodenkarte Braunerden an, deren Eigen-

schaften in der folgenden Tabelle dokumentiert sind.  
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Tab. 1 Übersicht über die Bodentypen im Bereich des Plangebietes. 

Bodeneinheit L4716_G341GW2 L4716_G331GW1 L4813_B32h 

Bodentyp Gley Gley Braunerde 

Bodenartengruppe  
des Oberbodens 

schluffiger Lehm schluffiger Lehm schluffiger Lehm 

Grundwasserstufe 
Stufe 2, 
mittel 

Stufe 1, 
sehr flach bis flach 

Stufe 0, ohne Grund-
wasser 

Wertzahlen der Bo-
denschätzung 

35 bis 55, mittel 25 bis 45, mittel 30 bis 35, mittel 

Erodierbarkeit des 
Oberbodens 

0,34, hoch 0,41, hoch 0,37, hoch 

Schutzwürdigkeit 
des Bodens 

nicht bewertet  schutzwürdig nicht bewertet  

Bodenfunktion - 

Grundwasserböden 
mit sehr hoher Funk-
tionserfüllung als Bi-
otopentwicklungspo-
tenzial für Extrem-
standorte 

- 

Verdichtungsemp-
findlichkeit 

extrem hoch extrem hoch mittel 

 

Die Verteilung der Bodentypen ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.  

 

Abb. 18 Verteilung der Bodentypen im Bereich des Plangebietes (rote Strichline) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:5.000. Quelle: GD NRW 2023 

L4813_B32h 

L4716_G341GW2 L4716_G341GW2 

L4716_G331GW1 
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Im Bereich der Gebäude und Nebenanlagen mit Gärten sowie der Dammschüttung zur 

L 740 sind die Böden bereits anthropogen verändert. In den weiteren Bereichen (Grün-

land, Gehölzbereiche) sind natürliche Bodenverhältnisse anzunehmen. Alle natürlichen 

Böden erfüllen vielfältige, allgemeine Funktionen im Naturhaushalt, u. a. als Puffer- und 

Filterkörper, Lebensraum von Mikroorganismen und als Teil des Ökosystems mit sei-

nen vielfältigen Stoffkreisläufen.  

Den teils als schutzwürdig eingestuften und teils noch natürlichen Böden kommt eine 

hohe Bedeutung zu. 

Altlasten 

Das Vorkommen von Altlasten ist aufgrund der bisherigen Nutzung nicht zu erwarten. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Für Böden gilt gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der folgende 

Vorsorgegrundsatz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 

werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Bö-

den, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Boden-

schutzgesetzes (BBodSchG) im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bun-

des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung), sind besonders zu schützen“. 

In § 4 Abs. 2 LBodSchG NRW wird die folgende, generelle Prüfverpflichtung formuliert: 

„Bei der Aufstellung von Bauleitplänen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangeneh-

migungen haben die damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwägung 

vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe-

bauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits 

versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist“. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden werden durch die 104. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht prog-

nostiziert, da die Böden bereits überwiegend anthropogen überprägt sind und keine 

weiteren Versiegelungen mit der Änderung des Flächennutzungsplanes einhergehen.  

Für die derzeit vorhandenen und voraussichtlich noch natürlichen Böden sollte bei ei-

ner etwaigen baulichen Erweiterung die Versiegelung auf das unbedingt notwendige 

Maß beschränkt werden. Für Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 

BNatSchG im Rahmen von nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren nach § 35(2) 

sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen umzusetzen.  

Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamina-

tion festgestellt oder Gegenstände aufgefunden, die möglicherweise Kampfmittel bzw. 

Kampfmittelrückstände sein können, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Örtliche Ordnungsbehörde, die Untere Abfall-

wirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Hochsauerlandkreises (Tel.: 0291 / 94-0) 

und / oder die Bezirksregierung Arnsberg, Staatlicher Kampfmittelräumdienst (Tel.: 

02931 / 82-3896), unverzüglich zu informieren. 

 

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/boden/bbsv2.htm#p12_8
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3.9 Schutzgut Wasser 

3.9.1 Teilschutzgut Grundwasser 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Karte der Grundwasserlandschaften in Nordrhein-Westfalen weist das Plangebiet 

ein „Gebiet ohne nennenswerte Grundwasservorkommen über Locker- und Festgestei-

nen“ aus (GL NRW 1980). 

Der Plangebiet liegt innerhalb des Grundwasserkörpers „Rechtsrheinisches Schiefer-

gebirge/Ramsbeck“ (276_22) dessen hydrogeologische Besonderheiten wie folgt be-

schrieben werden: 

„Das Rechtsrheinische Schiefergebirge setzt sich aus paläozoischen Tonschiefern 

(Ton- und Schluffsteinen), Sandsteinen, Kalksteinen und Quarziten zusammen; in die-

sen Schichten sind örtlich Diabase eingeschaltet. Die Gesteine sind durch gebirgsbil-

dende Kräfte in Sättel und Mulden gefaltet; hierbei sind auch Trennfugen und Klüfte 

entstanden, auf denen sich das Grundwasser bewegt. Im Allgemeinen besitzen Sand-

steine und Quarzite größere Durchlässigkeiten als Tonsteine und Tonschiefer“ MULNV 

2023A). 

Sowohl der mengenmäßige als auch der chemische Zustand werden gemäß MULNV 

2023A als „gut“ eingestuft.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Teilschutzgutes Grundwasser werden durch die 

104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

nicht prognostiziert. Auch eine eventuelle bauliche Erweiterung in nachgelagerten Bau-

genehmigungsverfahren wird voraussichtlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 

des Teilschutzgutes Grundwasser führen.  

3.9.2 Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein namenloser Bach, der an den Hängen 

östlich des Plangebietes entspringt und unmittelbar südlich des Plangebietes in die 

„Kleine Henne“ mündet, die an der südlichen Plangebietsgrenze verläuft. Die „Kleine 

Henne“ entspringt in der Nähe von Gellinghausen und mündet nach 18 km bei 

Meschede in die „Henne“.  

Die Bedeutung der Gewässer ist als mittel anzunehmen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Die im Plangebiet und der direkten Umgebung befindlichen Oberflächengewässer wer-

den durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes weder direkt noch indirekt 

tangiert.  
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Erhebliche Beeinträchtigungen des Teilschutzgutes Oberflächengewässer werden 

durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede nicht prognostiziert. Auch eine eventuelle bauliche Erweiterung wird voraus-

sichtlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Teilschutzgutes Oberflächenge-

wässer führen. 

3.10 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet ist in der Klimatopkarte für NRW dem „Vorstadtklima“, dem „Stadtrand-

klima“ sowie dem „Freilandklimatop und „Waldklima“ zugeordnet (LANUV 2023C).   

Das Vorstadtklima bildet den Übergangsbereich zwischen den Klimaten der bebauten 

Flächen und den Klimaten des Freilandes. Charakteristisch für Flächen, die dem Vor-

stadtklima zugeordnet werden, sind in erster Linie eine Bebauungsstruktur mit Einzel- 

und Doppelhäusern von geringer Bauhöhe sowie ein geringer Versiegelungsgrad bzw. 

eine hohe Durchgrünung.  

Das Stadtrandklima unterscheidet sich vom Vorstadtklima durch eine etwas dichtere 

Bebauung und einen geringeren Grünflächenanteil. Dennoch ist die Bebauungsstruk-

tur, die von Einzelhäusern über Wohnblocks bis hin zu Blockbebauung reicht, dabei 

aber durch niedrige Bauhöhen und noch relativ geringe Versiegelungsgrade gekenn-

zeichnet ist, als aufgelockert und durchgrünt zu bezeichnen. 

Das Freilanklima stellt sich über landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wiesen sowie Wei-

den und Brachflächen ein und zeichnet sich durch ungestörte Tagesgänge von Luft-

temperatur und -feuchte aus. Zudem sind in diesen Bereichen meist keine Emittenten 

angesiedelt, weshalb es sich um bedeutsame Frischluftgebiete handeln kann. Des 

Weiteren ist diesen Flächen bei geeigneten Wetterlagen aus klimatischer Sicht ein ho-

her Stellenwert als Kaltluftproduktionsgebiet zuzuschreiben. 

Typische Ausprägungen des Waldklimas sind stark gedämpfte Tagesgänge der Luft-

temperatur und -feuchte. Man spricht hier von einem Bestandsklima, welches sich in-

folge der verminderten Ein- und Ausstrahlung im Stammraum einstellt. Die Hauptum-

satzfläche für energetische Prozesse ist in Waldbeständen im oberen Kronenraum an-

zutreffen, wo sich bei windschwachen Strahlungswetterlagen auch Kaltluftmassen bil-

den können, die bei ausreichender Reliefneigung eine hohe Relevanz für angrenzende 

Lasträume haben. 

Bestehende Immissionen, die zu einer erheblichen Vorbelastung des Schutzgutes Luft 

führen, sind durch die angrenzenden Flächennutzungen derzeit nicht bekannt, auch 

wenn die Landesstraße zu Immissionen auf das Plangebiet führt.  

Dem Plangebiet kommt im Hinblick auf Flächen für die Frisch- und Kaltluftproduktion 

eine geringe Bedeutung zu. 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft werden durch die 104. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht 

prognostiziert. Auch der eventuelle kleinflächige Entfall von Gehölzen bzw. Grünland in 

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren wird voraussichtlich nicht zu erheblichen 

Beeinträchtigungen führen.   

3.11 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden die Landschaftsgestalt und das Landschafts-

bild betrachtet. Das Plangebiet ist geprägt von den bestehenden Gebäuden und Ne-

benanlagen mit zugehörigen Außen- und Freizeitanlagen. Zudem befinden sich inner-

halb des Plangebietes Grünland- und Gehölzflächen.  

Das Plangebiet fällt von etwa 455 m ü. NHN im Osten auf etwa 435 m ü. NHN m im 

Südwesten ab. Vom Plangebiet aus sind aufgrund der Tallage nur eingeschränkte 

Sichtbeziehungen in die angrenzenden Täler möglich.   

 

Abb. 19 Blick von der Brücke der Landesstraße 740 auf Gut Frielinghausen und die umgebende 
Landschaft.  

Die Bedeutung des Schutzgutes ist im Plangebiet als mittel zu bezeichnen.  
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft werden durch die 104. Än-

derung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht 

prognostiziert.  

Auch durch mögliche bauliche Maßnahmen im Plangebiet im Rahmen von nachgela-

gerten Baugenehmigungsverfahren werden voraussichtlich keine erheblichen Beein-

trächtigungen entstehen, da die Erweiterungen den Charakter des Gut Frielinghausen 

nicht verändern sollen.  

3.12 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Kulturgütern kommt als Zeugen menschlicher und naturhistorischer Entwicklung eine 

hohe gesellschaftliche Bedeutung zu. Ihr Wert besteht insbesondere in ihrer histori-

schen Aussage und ihrem Bildungswert im Rahmen der Traditionspflege. Sie stellen 

gleichzeitig wichtige Elemente unserer Kulturlandschaft mit z. T. erheblicher emotiona-

ler Wirkung dar.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Kulturlandschaft 21 „Sauerland“. Ein be-

deutsamer Kulturlandschaftsbereich findet sich innerhalb des Untersuchungsgebietes 

nicht“ (LWL & LVR 2007). 

Im 15. Jahrhundert wurde in Frielinghausen ein zweigeschossiger Steinspeicher errich-

tet. Das Obergeschoss hat ursprünglich Wohnzwecken gedient. Dies ist offenbar der 

einzig bekannte Speicher dieser Art im Sauerland. Bekannt sind solche Steinspeicher 

mit Wohnnutzung im Obergeschoss dagegen aus dem Münsterland. 

Der historische Speicher steht – ebenso wie die 1867 errichtete Kapelle unter Denk-

malschutz. Die beiden Gebäude sind in die Hofanlage eingebunden und werden von 

den Eigentümern entsprechend denkmalschutzrechtlicher Vorgaben instandgehalten 

und genutzt (VIELHABER 2022A).  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter wer-

den durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hoch-

schulstadt Meschede nicht prognostiziert. Die Denkmäler bleiben erhalten.      

Sollten bei künftigen Bauarbeiten im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren den-

noch mögliche Bodendenkmäler vorgefunden werden, gilt folgender Hinweis: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 

Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 

Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-

deckt werden. 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

als Untere Denkmalbehörde (Tel.: 0291 / 205-275) und / oder der LWL-Archäologie für 
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Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 / 93750 oder E-Mail: lwl-archaeologie-

olpe@lwl.org) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte bis zum Ablauf von 

einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, falls diese nicht vorher von 

der Oberen Denkmalbehörde freigegeben oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet 

wird (§§ 16 und 17 Denkmalschutzgesetz NRW). Bodendenkmäler sind dem Land 

Nordrhein-Westfalen und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe unverzüglich zur 

Bergung, Auswertung und wissenschaftlichen Erforschung bis zu sechs Monate vo-

rübergehend zu überlassen (§ 17 DSchG NRW). 

3.13 Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern im Untersuchungsgebiet bestehen komplexe Wechselwir-

kungen, da diese im Naturhaushalt und funktional in einem Wirkungsgefüge miteinan-

der verbunden sind.  

Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Naturhaushaltes im Unter-

suchungsgebiet berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen Beziehungen zu an-

deren Schutzgütern. Somit werden über den schutzgutbezogenen Ansatz die ökosyste-

maren Wechselwirkungen prinzipiell miterfasst. Eine Zusammenfassung dieser mögli-

chen schutzgutbezogenen Wechselwirkungen zeigt die nachstehende Tabelle.  

Tab. 2 Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. 

Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Natura 2000-Gebiete 

- FFH-Gebiete 
- Vogelschutzgebiete 

- Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
- Schutz von Lebensraumtypen 
- Artenschutz 

Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

- Immissionsschutz 
- Erholung 

- Der Mensch greift über seine Nutzungsan-
sprüche bzw. die Wohn-, Wohnumfeldfunktion 
sowie die Erholungsfunktion in ökosystemare 
Zusammenhänge ein. Es ergibt sich eine Be-
troffenheit aller Schutzgüter. 

Pflanzen 

- Biotopfunktion 
- Biotopkomplexfunktion 

 

- Abhängigkeit der Vegetation von den Stan-
dorteigenschaften Boden, Klima, Wasser, 
Menschen 

- Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick 
auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflan-
zen-Tiere 

Tiere 

- Lebensraumfunktion 

- Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebens-
raumausstattung (Vegetation, Biotopvernet-
zung, Boden, Klima, Wasser) 

- Spezifische Tierarten als Indikator für die Le-
bensraumfunktion von Biotoptypen 

Fläche 

- Erholung 
- Biotopfunktion  
- Lebensraumfunktion 
- Biotopentwicklungs-potenzial 
- Wasserhaushalt 
- Regional- und  

Geländeklima 
- Landschaftsbild 

 

- Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, 
Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei 
Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zer-
schneidung der Fläche 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Boden 

- Biotopentwicklungspotenzial 
- Landwirtschaftliche Ertragsfä-

higkeit 
- Schutzwürdigkeit von Böden, 

abgebildet über die natürli-
chen Bodenfunktionen und 
die Archivfunktion   

- Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig 
von den geologischen, geomorphologischen, 
hydrogeologischen, vegetationskundlichen 
und klimatischen Verhältnissen 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Boden als Schadstofftransportmedium im Hin-

blick auf Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-
Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere 

- Boden in seiner Bedeutung für den Land-
schaftswasserhaushalt (Grundwasserneubil-
dung, Retentionsfunktion, Grundwasser-
schutz) 

Wasser 

- Bedeutung im Landschafts-
wasserhaushalt 

- Lebensraumfunktion der Ge-
wässer und Quellen 

- Potenzielle Gefährdung ge-
genüber Verschmutzung 

- Potenzielle Gefährdung ge-
genüber einer Absenkung 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung 
von klimatischen, boden- und vegetations-
kundlichen bzw. nutzungsbezogenen Fakto-
ren 

- Oberflächennahes Grundwasser in der Be-
deutung als Faktor der Bodenentwicklung und 
als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und 
Tiere 

- Grundwasser als Transportmedium für 
Schadstoffe im Wirkgefüge Wasser-Mensch 

- Selbstreinigungskraft des Gewässers abhän-
gig vom ökologischen Zustand 

- Gewässer als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen 

Klima und Luft 

- Regionalklima  
- Geländeklima 
- Klimatische Ausgleichs-funk-

tion 
- Lufthygienische Ausgleichs-

funktion 

- Geländeklima in seiner klimaphysiologischen 
Bedeutung für den Menschen 

- Geländeklima als Standortfaktor für Vegeta-
tion und Tierwelt 

- Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nut-
zung 

- Lufthygienische Situation für den Menschen 
- Bedeutung von Vegetationsflächen für die 

lufthygienische Ausgleichsfunktion 
- Luft als Transportmedium im Hinblick auf 

Wirkgefüge Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 

- Landschaftsgestalt 
- Landschaftsbild 

- Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des 
Landschaftsbildes von Landschaftsfaktoren 
wie Relief, Vegetation, Gewässer, Leit- und 
Orientierungsfunktion für Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

- Kulturelemente 
- Kulturlandschaften 

- Historischer Zeugniswert als wertgebender 
Faktor der Landschaftsgestalt und des Land-
schaftsbildes 

 

Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern mit erheblichen Beeinträchtigungen 

im Zusammenhang mit der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede werden nicht erwartet.  
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3.14 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle kann im vorliegenden Fall nicht eindeutig be-

nannt bzw. beziffert werden. Gemäß KrWG (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) gilt jedoch 

grundsätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung:  

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen,  

3. Recycling von Abfällen,  

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen.  

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und ergänzende Gesetze zur Verbringung, Be-

handlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles können schädliche Auswirkungen 

auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft, biologi-

sche Vielfalt, Mensch, Kultur- und Sachgüter) grundsätzlich vermieden werden. Bei 

nicht sachgemäßem Umgang mit belasteten Abfällen können auf direktem Wege die 

Schutzgüter Boden, Wasser und Luft kontaminiert werden, was aufgrund der Wechsel-

wirkungen mit den übrigen Schutzgütern zu erheblichen Auswirkungen auf Tiere, Pflan-

zen, das Klima, das Wirkungsgefüge, die biologische Vielfalt sowie den Menschen ha-

ben kann. Auch auf das Landschaftsbild könnten bei wilder Müllentsorgung erhebliche 

Auswirkungen entstehen.  

Durch die sachgemäße Entsorgung von nicht verwertbaren Abfällen werden die Um-

weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis e BauGB nicht erheblich beein-

trächtigt. 

3.15 Zusammenfassende Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

bei Durchführung der Planung 

Durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter entstehen. Für 

Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen von nachge-

lagerten Baugenehmigungsverfahren nach § 35(2) sind entsprechende Kompensati-

onsmaßnahmen umzusetzen. 
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4.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 

nachteiliger Umweltauswirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der in Kapitel 3 untersuchten Schutzgüter sind durch 

die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede nicht zu erwarten.  

Mögliche Auswirkungen konkreter Maßnahmen sind in den späteren Baugenehmi-

gungsverfahren zu untersuchen und ggf. entsprechende Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen zu treffen. 

Zum Ausgleich etwaiger Eingriffe in Natur und Landschaft durch bauliche Einrichtun-

gen ist im Zuge eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens die Inanspruch-

nahme eines beim Hochsauerlandkreis geführten Ökokontos möglich. Auch eine Um-

setzung von Kompensationsmaßnahmen auf den an das Plangebiet angrenzenden 

Flächen wäre in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe zu 

prüfen. 

Auf dieser Planebene sind keine erheblichen Betroffenheiten der Umweltschutzgüter 

zu erkennen, die nicht in den ggf. folgenden Baugenehmigungsverfahren durch Maß-

nahmen vermieden oder vermindert bzw. ausgeglichen werden können. 

4.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit 

Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind auf das unbedingt nötige Maß zu reduzieren und die gesetzlichen 

Vorschriften sind einzuhalten. Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

ist sicher zu stellen. 
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5.0 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Baugesetzbuch (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der Null-

Variante sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumli-

che Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind“. 

Die Frage nach Planungs- und Standortalternativen stellt sich im vorliegenden Fall 

nicht. Das Gut Frielinghausen hat sich über viele Jahrzehnte am vorhandenen Standort 

weiterentwickelt. Das Gelände ist verkehrlich erschlossen und die Ver- und Entsorgung 

sichergestellt. Im Zuge des Änderungsverfahrens sollen die derzeit bereits vorhande-

nen Nutzungen in ihrem Bestand gesichert werden und kleinflächige Erweiterungen im 

Sinne des Ferienwohnens auf dem Bauernhof ermöglicht werden, um so langfristig das 

Gut wirtschaftlich erhalten zu können. Die Suche nach alternativen Flächen stellt keine 

sinnvolle Option dar. 

Null-Variante 

Bei Nichtdurchführung des Bauleitplanverfahrens werden die Flächen weiter in der 

heutigen Nutzung verbleiben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die umweltrele-

vanten Schutzgüter sind bei Nichtdurchführung nicht zu erwarten. 
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6.0 Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

6.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Eine Anfälligkeit der nach dem Flächennutzungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erheb-

liche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 

Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Be-

völkerung sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder 

Katastrophen werden ausgeschlossen. 

Brandfall 

Im Falle eines Brandes wird die örtliche Feuerwehr alle bebauten Flächen über öffentli-

che oder private Zufahrten erreichen können. 

6.2 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe können im vorliegenden Fall nicht 

eindeutig benannt werden. Es ist davon auszugehen, dass für zukünftige Bauvorhaben 

handelsübliche Baustoffe und geläufige Techniken verwendet werden, von denen 

keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. 

Wassergefährdende Stoffe 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes wird es zu keinem Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen kommen.  

Störfallbetriebe 

In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes befinden sich keine Betriebsbereiche 

nach Störfall-Verordnung. 

6.3 Kumulierung benachbarter Plangebiete 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich derzeit keine Bauleitplan-

verfahren im Änderungs- oder Aufstellungsverfahren. Kumulierende Wirkungen sind 

somit ausgeschlossen. 
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7.0 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die wichtigsten Maßnahmen und Verfahren zur Untersuchung bzw. Abschätzung der 

Auswirkungen des Vorhabens bilden der hiermit vorgelegte Umweltbericht und 

• der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur 104. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (MESTERMANN LAND-

SCHAFTSPLANUNG 2023), 

• die Begründung zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede (VIELHABER 2022A) und  

• die Planzeichnung zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes (VIELHABER 

2022B). 

Für die Bearbeitung des Umweltberichts liegen Planungsgrundlagen und Daten vor, 

sodass die Empfindlichkeiten der Schutzgüter gegenüber den Auswirkungen des ge-

planten Vorhabens planungsbezogen beurteilt werden können. 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-

lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 

Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet. 
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8.0 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung 

geplanter Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen im Zusam-

menhang mit dem Vorhaben der Bebauung auf die Umwelt gefordert. 

Gemäß § 4c BauGB erfolgt die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Bauleitpläne eintreten, durch die Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede. Dadurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig ermittelt werden, um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 

zu ergreifen.  

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass aufgrund der Betrachtungstiefe auf Flächennut-

zungsplanebene keine konkreten Überwachungsmaßnahmen festgelegt werden kön-

nen. Konkrete Überwachungsmaßnahmen werden demnach erst im Baugenehmi-

gungsverfahren festgelegt. 

Zusätzlich ist im Einzelnen zu prüfen, ob sich die für diesen Umweltbericht angenom-

menen Eingangsparameter im Laufe der Zeit entgegen der Annahme verändern und 

damit möglicherweise Umweltauswirkungen wegfallen oder weitere Umweltauswirkun-

gen auftreten. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist absehbar, dass sich im Zusammenhang mit 

der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede keine Umweltauswirkungen für die Umweltschutzgüter ergeben werden.    

In einem etwaigen nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren für zukünftige Erweite-

rungen oder Änderungen der baulichen Anlagen sind voraussichtlich Kompensations-

maßnahmen erforderlich, die hinsichtlich ihrer Umsetzung, Effizienz und Wirksamkeit 

eines Monitorings bedürfen. 
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9.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Einleitung 

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 

den Aufstellungsbeschluss zur 104. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes 

der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Ortsteil Frielinghausen gefasst.  

Zielsetzung der 104. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Weiterentwicklung 

der Hofstelle Frielinghausen für die Nutzung „Ferien auf dem Bauernhof“. Planinhalt ist 

die Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Ferien auf dem Bau-

ernhof“ sowie der Hauptverkehrsstraße L 740. 

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist somit im Zuge der Bauleitplanung eine Um-

weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe 

der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens 

darzustellen.  

Grundstruktur des Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet der 104. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sowie die nähere Umgebung, 

sofern diese für die Umweltprüfung relevant ist. 

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage östlich und westlich der 

Landesstraße L 740 in der Tallage der „Kleinen Henne“, die unmittelbar westlich des 

Plangebietes verläuft. Neben landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich der Tal-

lage schließen sich an den Hängen um die Ortslage von Frielinghausen insbesondere 

forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen an.  

Das Plangebiet umfasst neben der Landesstraße 740 mit Rad- und Gehweg in Brü-

ckenlage im Wesentlichen die Hofstelle Frielinghausen mit Wohnhaus und mehreren 

Nebengebäuden sowie Straßen und Hofflächen und umgebenden Gärten. Zudem zäh-

len auch Teilbereiche von Grünland sowie Gehölzbestand zum Plangebiet. Insbeson-

dere im Bereich der Kapelle befinden sich mächtige Stiel-Eichen mit starkem Baumholz 

sowie eine Blutbuche. Zudem finden sich verschiedene heimische Laubgehölze und 

Obstbäume im Plangebiet. Durch das Plangebiet verläuft außerdem ein Bach von 

Nordosten nach Südwesten zur „Kleinen Henne“.  

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprü-

fung die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen unterei-

nander zu prüfen:  

• Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Tiere 

• Pflanzen 

• Biologische Vielfalt 
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• Fläche 

• Boden 

• Wasser 

• Klima und Luft 

• Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

Durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter entstehen. Für 

Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen von nachge-

lagerten Baugenehmigungsverfahren nach § 35(2) sind entsprechende Kompensati-

onsmaßnahmen umzusetzen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkun-

gen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der in Kapitel 3 untersuchten Schutzgüter sind durch 

die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede nicht zu erwarten.  

Mögliche Auswirkungen konkreter Maßnahmen sind in den späteren Baugenehmi-

gungsverfahren zu untersuchen und ggf. entsprechende Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen zu treffen. 

Zum Ausgleich etwaiger Eingriffe in Natur und Landschaft durch bauliche Einrichtun-

gen ist im Zuge eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens die Inanspruch-

nahme eines beim Hochsauerlandkreis geführten Ökokontos möglich. Auch eine Um-

setzung von Kompensationsmaßnahmen auf den an das Plangebiet angrenzenden 

Flächen wäre in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe zu 

prüfen. 

Auf dieser Planebene sind keine erheblichen Betroffenheiten der Umweltschutzgüter 

zu erkennen, die nicht in den ggf. folgenden Baugenehmigungsverfahren durch Maß-

nahmen vermieden oder vermindert bzw. ausgeglichen werden können. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Frage nach Planungs- und Standortalternativen stellt sich im vorliegenden Fall 

nicht. Das Gut Frielinghausen hat sich über viele Jahrzehnte am vorhandenen Standort 

weiterentwickelt. Das Gelände ist verkehrlich erschlossen und die Ver- und Entsorgung 

sichergestellt. Im Zuge des Änderungsverfahrens sollen die derzeit bereits vorhande-

nen Nutzungen in ihrem Bestand gesichert werden und kleinflächige Erweiterungen im 

Sinne des Ferienwohnens auf dem Bauernhof ermöglicht werden, um so langfristig das 

Gut wirtschaftlich erhalten zu können. Die Suche nach alternativen Flächen stellt keine 

sinnvolle Option dar. 
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Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Eine Anfälligkeit der nach dem Flächennutzungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erheb-

liche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 

Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit,  

Bevölkerung sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle 

oder Katastrophen werden ausgeschlossen. 

Kumulierung benachbarter Plangebiete 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich derzeit keine Bauleitplan-

verfahren im Änderungs- oder Aufstellungsverfahren. Kumulierende Wirkungen sind 

somit ausgeschlossen. 

Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung der Angaben 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-

lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 

Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet. 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB erfolgt die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Bauleitpläne eintreten, durch die Kreis- und Hochschulstadt 

Meschede. Dadurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig ermittelt werden, um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 

zu ergreifen.  

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass aufgrund der Betrachtungstiefe auf Flächennut-

zungsplanebene keine konkreten Überwachungsmaßnahmen festgelegt werden kön-

nen. Konkrete Überwachungsmaßnahmen werden demnach erst im Baugenehmi-

gungsverfahren festgelegt. 

 

Warstein-Hirschberg, Februar 2023 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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Anlage 1 

 

Relevante Ziele des Umweltschutzes in den  

Fachgesetzen und ihre Berücksichtigung  
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere, 
Pflanzen 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 
§ 1 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 
Grundsatz). 

BNatSchG 
§ 44 

[1] Es ist verboten, 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformenaus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören (Zugriffsverbote). 

Landesnatur-
schutzgesetz 
NW (LNatSchG) 
§ 1 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
gelten oder von diesem abweichen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen. 
Insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen … 

BauGB  
§ 1a Abs. 3 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere,  
Pflanzen 

Bundesimmissi-
onsschutzge-
setz (BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

Bundeswaldge-
setz (BWaldG)  
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die 
dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 
Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Landesforstge-
setz (LFoG)  
§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivi-
tät, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten 
bleiben und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt 
wird. 
Gemäß § 9 haben Träger öffentlicher Vorhaben ......... die 
in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können 
die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichti-
gen, 
die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der Pla-
nung und Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
(WHG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 
(BBodSchG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu 
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-
den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natür-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Landesboden-
schutzgesetz 
(LBodSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-
schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung), sind 
besonders zu schützen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Boden BauGB 
§ 1a Abs. 2 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 
sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Fläche BauGB 
§ 1a Abs. 2 

siehe Boden 

LBodSchG 
§ 1 Abs. 1 

siehe Boden 

Wasser WHG § 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Landeswasser-
gesetz (LWG) 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und 
Ziele auf das Wasserhaushaltsgesetz 

Wasserrahmen-
richtlinie 
(WRRL) 

Ziele sind u. a.: 
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt 
damit zusammenhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete, 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen, 
Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Emissio-
nen. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a und 7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Wasser, 
die Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern 
zu beachten. 

BNatSchG 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 
ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu 
erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und natur-
nahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonsti-
gen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 
natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den 
vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausge-
glichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Sorge zu tragen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Luft BImSchG 
§ 1 Abs. 1 und 2 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzni-
veau für die gesamte Umwelt insgesamt zu erreichen. 

22. und 23. BIm-
SchV 

siehe BImSchG. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a, auch 
Nr. 7h 
siehe Klima 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf 
Luft zu berücksichtigen. 

Klima BauGB 
§ 1 Abs. 5 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7h 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bin-
denden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

BauGB 
§ 1a Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach 
Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichti-
gen. 

BNatSchG § 1 Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen ... zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln und ggf. wieder herzustellen, zur 
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer 
Landschaft sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung in Natur und Landschaft. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Biologische 
Vielfalt 

Übereinkommen 
über die biologi-
sche Vielfalt 
(Convention on 
Biological Diver-
sity, CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile, der gerechte Vorteilsausgleich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen (Englisch: Ac-
cess and Benefit Sharing, ABS). 
Mit diesen Zielen wird versucht, ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte beim Umgang mit biologischer Vielfalt 
in Einklang zu bringen. 

BImSchG 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

BWaldG 
§ 1 Abs. 1 

siehe oben 

Nationale Stra-
tegie zur biologi-
schen Vielfalt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche ge-
netische Vielfalt sowie die Lebensräume der Organismen 
und die Ökosysteme.  
„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ umfasst den „Schutz“ 
und die „nachhaltige Nutzung“.  
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, 
und damit auch der vorliegenden nationalen Strategie, ist 
es, Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Sicht zu betrachten. 

BNatSchG 
§ 1 

siehe oben 

Gesetz über die 
Vermeidung und 
Sanierung von 
Umweltschäden 
(Umweltscha-
densgesetz 
- USchadG) 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/ 
35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden (ABI. EU Nr. L 143 S. 56). 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 1. Umweltschäden: 
a) eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men nach Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 
b) eine Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des § 90 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 
c) eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchti-
gung der Bodenfunktionen im Sinn des §2 Abs. 2 des Bun-
desbodenschutzgesetzes, die durch eine direkte oder indi-
rekte Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen 
oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Boden hervor-
rufen würde und Gefahren für die menschliche Gesundheit 
verursacht. 
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Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG 

§ 19 

[1] Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 

Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 

[2] Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
79/409/EWG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind. 

[3] Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind 
die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 
oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder in 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

2. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftli-
chem Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

[4] Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltscha-
densgesetz eine Schädigung geschützter Arten oder natür-
licher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 
143 vom 30.40.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 
2006/21/EG (ABI. L 102 vom 11.04.2006, S. 15) geändert 
worden ist. 

BNatSchG § 44 siehe oben 

BauGB  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 

Natura 2000 
Gebiete 

BauGB siehe Tiere, Pflanzen 

BNatSchG siehe Tiere, Pflanzen 

Richtlinie 
92/43EWG des 
Rates vom 
21.Mai 1992 
(FFH-Richtlinie - 
FFH-RL) 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-
staaten, für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. 

Richtlinie 
79/409/EWG 
des Rates vom 
2. April 1979 
(Vogelschutz-
richtlinie - 
VSchRL) 

Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten 
und Fangen der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Be-
schädigen von Nestern und Eiern sowie die Entfernung von 
Nestern, das Sammeln und den Besitz von Eiern sowie ab-
sichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brutzeit. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch und 
menschliche 
Gesundheit 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Bevölkerung BauGB siehe Mensch und menschliche Gesundheit 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Kulturelles 
Erbe und 
sonstige 
Sachgüter 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

Denkmalschutz-
gesetz (DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

Emissionen BauGB, 
BImSchG, TA 
Luft, 22. u. 23. 
BImSchV 

siehe Klima / Luft 

TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. 

16. BImSchV Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche. 

DIN 18005 Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei 
der Bauleitplanung u. a. die Belange des Umweltschutzes 
und damit, als Teil des Immissionsschutzes, auch der 
Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so-
weit wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzli-
chen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so-
weit wie möglich zu berücksichtigen; er hat gegenüber an-
deren Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang. 

Abfall und Ab-
wässer 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu be-
rücksichtigen. 

Kreislaufwirt-
schafts- (KrWG) 
/ Landesabfall-
gesetz (LAbfG)) 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen. 

WHG, LWG siehe Tiere, Pflanzen / Wasser 
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Erneuerbare 
Energien/ 
sparsame und 
effiziente Nut-
zung von 
Energie 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

Gesetz für den 
Vorrang Erneu-
erbarer Ener-
gien (Erneuer-
bare-Energien-
Gesetz - EEG) 

[1] Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Inte-
resse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 
verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. 

 




